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Erst kürzlichmachten Spitalein-
lieferungen Schlagzeilen. Zwei
E-Zigaretten-Raucher erlitten
durch das «Dampfen» Lungen-
schäden. Es stellt sich die Frage:
Wie gefährlich sind E-Zigaret-
ten? Am Mittwochabend lud
Annette Glaser, Psychologin und
Stellenleiterin der Fachstelle für
Abhängigkeitserkrankungen Be-
zirk Bülach (Faab), Medien, Per-
sonen aus Politik, Verwaltung
und Fachleute in den Geschäfts-
sitz Kloten zu einemReferat über
E-Zigaretten ein.

Stefanie Knocks, Kommuni-
kationswissenschaftlerin und
Geschäftsleiterin des Fachver-
bands Sucht in Zürich, orien-
tierte in ihrem Vortrag über An-
wendung undAuswirkungenvon
E-Zigaretten. In der Schweiz hat-
ten 14 Prozent der Bevölkerung
über 15 Jahren Kontaktmit E-Zi-
garetten, mit und ohne Nikotin.
0,7 Prozent dieserBevölkerungs-
gruppe konsumieren regelmäs-
sig E-Zigaretten. Nikotin ist ein
Suchtmittel, das sehr schnell zur
Abhängigkeit führt, und es wird
in mehreren weiteren Formen
konsumiert, als Kautabak oder
inWasserpfeifen.

Altersbeschränkung kommt
E-Zigaretten gehören in den Gel-
tungsbereich des Lebensmittel-
rechts und derGebrauchsgegen-
stände und unterliegen einem
Mehrwertsteuersatz von 8 Pro-
zent. National gibt es keine
Altersbeschränkung, einzelne
Kantone verbieten den Verkauf
von E-Zigaretten-Produkten an
unter 18-Jährige.AuchWerbung
und Sponsoring unterliegen kei-
ner Beschränkung. Ein neues
Tabakproduktegesetz (tritt 2022
in Kraft) sieht eine Altersbe-
schränkung von 18 Jahren für
den Verkauf von E-Zigaretten
vor. Über die Schädlichkeit beim

Gebrauch von E-Zigaretten gibt
es nurwenige Untersuchungen.
Die Datenlage ist noch im Auf-
bau und Langzeitstudien liegen
keine vor. Eine Studie aus Eng-
land stellte fest, dass E-Zigaret-
ten 95 Prozent weniger schäd-
lich seien als herkömmliche Zi-
garetten. Bei Einhaltung der
EU-Richtlinie gelten die in Euro-
pa verkauften Liquid-Produkte
als sicher. Das Bundesamt für
Gesundheit rät aber von Online-
Bestellungen von E-Zigaretten-

Produkten ausserhalb der EU ab,
da es für Privatpersonen schwie-
rig sei, deren Sicherheit abzu-
schätzen. Gefährlich sind Beimi-
schungen von Cannabisöl oder
Vitamin E in die Liquids.

Fachleute für Kurswechsel
Der «Vorteil» beim Konsum von
Nikotinmit E-Zigaretten gegen-
über herkömmlichen Zigaretten
ist die tiefe Temperatur beim
Verdampfen. Schädigende Russ-
partikel und Teer entstehen so

weniger. Suchtfachleute an-
erkennen in einem Positions-
papier von 2017 dasVerdampfen
als wichtige schadenmindernde
Konsumform von Nikotin für
Menschen, die bereits brenn-
bare Tabakprodukte konsumie-
ren. Die Föderation der Sucht-
fachleute setzt sich deshalb für
einenKurswechsel in der schwei-
zerischenTabakpolitik und -prä-
vention ein. Die bisherigen ta-
bakpolitischen Ziele, die sich an
Abstinenz orientieren, seien zu

ergänzen umZiele undMassnah-
men der Schadenminderung.

Noch nicht lange ist Juul auf
dem Markt, eine E-Zigarette aus
denUSA in derGrösse einesUSB-
Sticks. Kritisiertwird deren hohe
Nikotinmenge. Auch Stefanie
Knocks findet den Gebrauch von
Juul für Jugendliche äusserst un-
geeignet: «Es ist vergleichbarmit
einem Neulenker, der sofort in
einen Ferrari einsteigt.»

Olav Brunner

Fachleutemachen Dampf bei den E-Zigaretten
Kloten Ein Vortrag zeigte Vor- und Nachteile des alternativen Rauchens auf. Fazit: Die Sachlage ist diffus.

Daniela Schenker

Wie das Bezirksgericht Bülach
im Februar sprach auch das
Obergericht am Donnerstag
einen 21-Jährigen Studenten frei.
Er hatte beim einvernehmlichen
Geschlechtsverkehr heimlich das
Kondom abgestreift. Das Ober-
gericht sah keine gesetzliche
Grundlage, dieses «Stealthing»
als Schändung zu bestrafen.

Zuvor erzählte der junge
Mann erneut seineVersion jenes
One-Night-Stands, der zur An-
klage geführt hatte.Nachdemder
damals 20-Jährige und die
19-Jährige sich über die Dating-
App Tinder kennen gelernt hat-
ten, ging es erst auf den Uetli-
berg, dann zu ihr nachHause. Es
kam zum Sex, einvernehmlich
und wie von ihr verlangt mit
Kondom. Doch dann – so die
Anklage – realisierte die Frau,
wie er plötzlich ungeschützt von
hinten in sie eindrang. «Ich kann
mich nicht daran erinnern, das
Kondom ausgezogen zu haben»,
machte der Student vor Gericht

geltend. «Esmusswohl beimvo-
rübergehenden Erschlaffen des
Penis passiert sein.»

«Vorsätzlich und egoistisch»
Für den Staatsanwalt, der eine
Freiheitsstrafe von 14 Monaten
forderte, war klar: «Die Ausfüh-
rungen der Frau sind bestimmt,
konstant und glaubhaft.» Beim
Verhalten des Mannes habe es
sich demnach um Stealthing ge-
handelt. Stealthing an sich, und
in dieser Fall ganz besonders, er-
fülle den Tatbestand der Schän-
dung im Sinne von Paragraf 191
des Strafgesetzbuchs.Dieser lau-
tet: «Wer eine urteilsunfähige
oder eine zum Widerstand un-
fähige Person in Kenntnis ihres
Zustandes zum Beischlaf, zu
einer beischlafähnlichen oder
einer anderen sexuellen Hand-
lungmissbraucht,wirdmit Frei-
heitsstrafe bis zu zehn Jahren
oder Geldstrafe bestraft.»

Es könne, so der Staatsanwalt,
auchwehrlos sein,wer nichtmit
einer sexuellen Handlung rech-
nen könne. Aus diesem Grund

habe das Bundesgericht bei-
spielsweise einen Heilpraktiker
wegen Schändung verurteilt, der
einer Patientin unvermittelt an
die Schamlippen gefasst habe.
«Der Gesetzgeber hat den Tat-
bestand der Schändung bewusst
sehr offen gehalten.» Das Ver-
schulden des Beschuldigtenwie-
ge schwer: «Er hat vorsätzlich,
rücksichtslos und egoistisch ge-
handelt.» Der Vertrauensbruch
dürfte bei der Frau lange Zeit
Spuren hinterlassen.

«Sex würde zumMinenfeld»
Der Verteidiger forderte einen
Freispruch. Der Geschlechts-
verkehr sei einvernehmlich ge-
wesen. «Wäre das, was mein
Mandant getan hat, Schändung,
würde das ins Uferlose führen.»
Schändung setze voraus, dass
das Opfer urteils- oder wider-
standsunfähig sei. «Die Frauwar
keines von beidem.» Nicht jede
Grenzüberschreitung sei eine
Straftat: «Wäre dem so, würde
Sex zum juristischen Minen-
feld.»

Wie schon das Bezirksgericht
Bülach stufte auch das Oberge-
richt die Schilderungen der Frau,
besonders auch zum Kondom-
gebrauch, als glaubhaft ein. «Das
Verhalten des Beschuldigten ist
unterste Schublade und mora-
lisch höchst verwerflich.» Unter
den Tatbestand der Schändung
falle es aber nicht. Denn da sei
derArtikel 1 des Strafgesetzbuchs
und der besage: «Eine Strafe
oderMassnahme darf nurwegen
einer Tat verhängt werden, die

das Gesetz ausdrücklich unter
Strafe stellt.»

Stealthing sei in jüngster Zeit
offensichtlich zumTrend gewor-
den: «Jetztwäre derGesetzgeber
gefordert.» Das Gericht sprach
den Studenten frei.

Weiterzug wahrscheinlich
Der Staatsanwalt liess nach dem
Urteil durchblicken, dass er «mit
hoher Wahrscheinlichkeit» den
Weiterzug ans Bundesgericht
anregen wird. «Der Entscheid
darüber liegt jedoch bei der
Oberstaatsanwaltschaft.»

Zuvor gab er demBeschuldig-
ten, der kürzlich das Jus-Studium
aufgenommen hat, noch einen
Rat mit auf seinen Lebensweg:
«Ich hoffe, Sie studieren nicht Ju-
risterei, daswäre das Falsche für
Sie.»Viel Zeit fürs Studiumbleibt
dem Mann momentan ohnehin
nicht. Er arbeitet mit einem
80-Prozent-Pensum in einerBar.
Mit dem Lohn begleicht er die
Schulden, die er «wegen dieses
Verfahrens» bei seinen Eltern
machen musste.

Freispruch für das «moralisch höchst
verwerfliche» Abstreifen des Kondoms
Obergericht Zürich Der 21-jährige Student, der beim einvernehmlichen Sex heimlich das Kondom entfernt haben
soll, wird auch vomObergericht freigesprochen. Die Sache dürfte für ihn jedoch noch nicht ausgestanden sein.

«Eine Strafe darf
nur wegen einer Tat
verhängt werden,
die das Gesetz
ausdrücklich unter
Strafe stellt.»

Vorsitzender Richter
Obergericht Zürich

Bei E-Zigaretten wird nikotinhaltiger Dampf inhaliert – dessen Temperatur ist tiefer als herkömmlicher Zigarettenrauch. Foto: Johanna Bossart
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Lufingen Die Stimmberechtigten
entscheiden heute ab 19 Uhr an
der Lufinger Gemeindever-
sammlung über einen Projektie-
rungskredit von 550000 Fran-
ken für die Erweiterung der
Primarschulanlage. Zudem ist
das Budget 2020 traktandiert.
Die Versammlung findet in der
Turnhalle des Primarschulhau-
ses statt. (red)

Erweiterung der
Primarschulanlage

Heute
Gemeindeversammlung

Buchs Die Gemeinde Buchswird
ihre amtlichen Inserate ab 1. Ja-
nuar 2020 online publizieren.
Wie es im aktuellen Verhand-
lungsbericht des Gemeinderats
heisst, gilt die Gemeindewebsite
Buchs-zh.ch ab dann als «amt-
liches Publikationsorgan». Da-
mit sich auch Personen ohne
Zugang zu elektronischen Me-
dien über allfällige Erlasse in-
formieren können, werden im
«Furttaler» weiterhin amtliche
Publikationen sekundär abge-
druckt. Diese sind ohne Rechts-
mittelbelehrung versehen, da-
fürmit demHinweis auf die gül-
tige Publikation auf derWebsite.
Bei Bedarf könnten die Erlasse
auch auf der Verwaltung bezo-
gen werden. Buchs ist damit
nicht allein, der Bezirkshaupt-
ort Dielsdorf publiziert seine Er-
lasse bereits seit Mitte letzten
Jahres auf diese Weise. (red)

Amtliches nur
noch online

Oberglatt Das heutige Sanitäts-
gruppenfahrzeug der Feuerwehr
muss ersetzt werden. Der Ge-
meinderat hat für die Beschaf-
fung eines Personaltransport-
fahrzeuges einen Kredit von
rund 90700 Franken bewilligt.
Die Gebäudeversicherung des
Kantons Zürich (GVZ) leistet
Subventionen im Umfang von
40000 Franken. (red)

Neues Fahrzeug
für die Feuerwehr
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Astrit Abazi

Die Nagra hat ihre Bohrarbeiten
im Norden Bülachs abgeschlos-
sen. In den letzten achtMonaten
war sie 1370 Meter in die Tiefe
vorgedrungen, umGesteinspro-
ben zu sammeln. Die Resultate
zeigen bereits: Das Gebiet Nörd-
lich Lägern, das im Nordwesten
von Bülach liegt, würde sich als
Standort für ein Tiefenlager für
radioaktive Abfälle eignen. Dies
entspricht den Erwartungen der
Nagra.

«Die Bohrungen haben ge-
zeigt, dass derOpalinuston unter
Bülach über 100 Meter dick ist»,
erklärt Markus Fritschi, stellver-
tretender Vorsitzender der
Nagra-Geschäftsleitung. Diese
Gesteinsschicht, die sich über
800Meter unter der Erdoberflä-
che befindet, eignet sich auf-
grund ihrerDichte dafür, die Um-

welt von den Einwirkungen der
radioaktiven Abfälle abzuschir-
men. Die Bohrkerne, die man in
Bülach aus dem Boden gezogen
hat, können nun in verschiede-
nen Laboren auf ihre Zusam-
mensetzung untersuchtwerden.

160Millionen Jahre altes
Korallenriff entdeckt
Programmkoordinator Philipp
Senn zeigt sich zufriedenmit den
Resultaten: «Dank der Bohrung
in Bülach können wir viele Fra-
gen über die unterliegende Ge-
steinsschicht beantworten und
Unsicherheiten ausräumen.»
NurwenigeWochen zuvor hatte
die Nagra ein 160 Millionen Jah-
re altes Korallenriff über dem
Opalinuston entdeckt. Weil die-
se Schicht sehr durchlässig ist,
musste abgeklärtwerden, ob dies
ein Problem für ein Tiefenlager
darstellen könnte. «Glücklicher-

weise befindet sich genug ande-
res Gestein zwischen dem Opa-
linuston und dem Korallenriff»,
sagt Fritschi.

Zur definitiven Bestimmung
des Standortes für das Tiefenla-
ger reichen die erfassten Daten
jedoch noch nicht. Die nächste
Bohrung für den Standort Nörd-

lich Lägernwird die Nagra in Eg-
lisau vornehmen. Diese findet
laut Fritschi aber frühestens
Ende nächstes Jahr statt.Das Eid-
genössische Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation hat zudem drei
mögliche Bohrungen in Stadel
genehmigt. Zusammen mit den
Erkenntnissen aus Bülach und
einer früheren Bohrung, die in
1983 inWeiach stattfand, dürfte
die Nagra allerdings über genü-
gend Daten verfügen. «Es ist
möglich, dass wir nach Eglisau
keine zusätzlichen Bohrungen
mehr benötigen», sagt Senn.

Bülacher Bohrturm
geht insWeinland
Damit die Nagra ein vollständi-
ges Bild von der Situation hat,
müssen allerdings auch die Boh-
rungen in den anderen mögli-
chen Standorten abgeschlossen

werden. Diese finden zurzeit im
ZürcherWeinland (Zürich Nord-
ost) und im Jura (Jura Ost) statt.
«Falls alles nach Plan läuft, kön-
nenwir 2022 sagen,wo das Tie-
fenlager erbautwerden soll», hält
Fritschi fest. Dann wisse man
auch, ob die hochaktiven Abfäl-
le (HAA) und die schwach- und
mittelaktiven Abfälle (SMA) am
gleichen Standort gelagert wer-
den können.

Der Bohrplatz Bülach wird
nun in den nächsten Tagen ab-
gebaut. Die Nagra klärt derzeit
ab, ob man dort ein Langzeit-
überwachungssystem installie-
ren soll. Dieses würde über die
nächsten 20 bis 30 Jahre bei-
spielsweise Druck- oderTempe-
raturentwicklungen im Gestein
erfassen. Der Bohrturm aus Bü-
lachwird voraussichtlichAnfang
nächstes Jahr in Marthalen ein-
gesetzt.

Nagra bohrt frühstens
Ende 2020 in Eglisau
Bülach Die Nagra bestätigt, dass sich Bülach als Standort für ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle eignet.
Die nächste Bohrung in Eglisau könnte über dessen Zukunft entscheiden.

Am Bülacher Bohrplatz hat man bereits mit den Abbauarbeiten begonnen. Foto: Paco Carrascosa

Die 57 anwesenden Stimmbe-
rechtigten (7 Prozent) haben am
Mittwochabend an der Gemein-
deversammlung inOberembrach
das Budget 2020 einstimmig
genehmigt. Es sieht bei einem
Aufwand von rund 5,3Millionen
Franken einen Ertrag von rund
5,4 Millionen Franken vor. Dar-
aus resultiert ein Ertragsüber-
schuss von rund 100000 Fran-
ken. Der Steuerfuss bleibt bei
48 Prozent.

Im Anschluss wurde an der
Versammlung der Primarschul-
gemeinde das Budget 2020 eben-
falls gutgeheissen. Der Steuer-
fuss der Primarschule bleibt bei
49 Prozent. Dies ergibt für die
Oberembracher Steuerzahler
unter Berücksichtigung des
Steuerfusses von 20 Prozent der
Sekundarschulgemeinde Em-
brach-Oberembrach-Lufingen
einen Gesamtsteuerfuss von
117 Prozent. (red)

Budget angenommen
Oberembrach Der Steuerfuss bleibt gleich.

Das Budget 2020 gab in Freien-
stein-Teufen an der Gemeinde-
versammlung am Mittwoch-
abend zu keinen Diskussionen
Anlass. Eswurde von den 62 an-
wesenden Stimmberechtigten
(3,7 Prozent) einstimmig geneh-
migt. Im Voranschlag sind ein
Gesamtaufwandvon rund 10Mil-
lionen Franken und ein Gesamt-
ertrag von rund 9,9 Millionen
Franken vorgesehen.Der budge-
tierte Aufwandüberschuss liegt

bei rund 20000 Franken. Der
Steuerfuss der Gemeinde bleibt
damit bei 34 Prozent. Zusammen
mit dem Steuerfuss der Schul-
gemeinde Rorbas-Freienstein-
Teufen von 65 Prozent (eine Er-
höhung ist nicht vorgesehen) er-
gibt sich ein Gesamtsteuerfuss
von 99Prozent.Die beiden gröss-
ten Investitionen betreffen die
Sanierung der Schnitzelheizung
und den Bau des gemeinsamen
Werkhofs mit Rorbas. (red)

Ausgeglichene Zahlen
Freienstein-Teufen Budget wurde genehmigt.

Kloten Fast ein Drittel der Mit-
glieder des Klotener Stadtparla-
mentswill vom Stadtrat wissen,
was die rege Bautätigkeit sowie
die Verdichtung für die Stadt für
Folgen haben. Andreas Keller
(FDP) hat als Erstunterzeichner
dazu eine Interpellation einge-
reicht. Im Zentrum und in den
Wohnquartieren werde stetig
zusätzlicher Wohnraum ge-
schaffen. Zudem sei im Indust-
riequartier Steinacker von einer
Transformation hin zu einer
Mischzone für Gewerbe und
Wohnen die Rede. «Hinsichtlich
der Summe all dieser Ausbau-
pläne ist in Zukunft mit einem
massiven Einwohnerzuwachs zu
rechnen», kommt Keller zum
Schluss. Daher würden sich in
Bezug auf die Infrastruktur etli-
che Fragen für Kloten stellen.
Zunächst solle der Stadtrat er-
klären, vonwelcherWachstums-
prognose man in den nächsten
15 bis 20 Jahren ausgehe.

Weiter geht es um die Aus-
wirkungen auf die Quartiere und
deren Infrastruktur wie Schulen
und Wohnen im Alter sowie al-
ternativeWohnformen fürÄltere.
Und die Interpellation will von
der StadtregierungAntworten zu
den verkehrstechnischen Her-
ausforderungen durch eine stei-
gende Bevölkerungszahl. «Mit
welchenMassnahmenwird dem
steigenden Strassenverkehr –
spezifisch demmotorisierten In-
dividualverkehr – Rechnung ge-
tragen?», lautet eine zentrale Fra-
ge. Dies neben der Erweiterung
der öffentlichen Verkehrsmittel
undnebendemheute bereits vor-
handenen Durchgangs- und Zu-
bringerverkehr für den Flugha-
fen, heisst es im Vorstoss. (red)

Wachstumwirft
Fragen auf

Eismaschinewar
leicht teurer
Bülach Für die Ersatzbeschaf-
fung der elektrischen Eisbear-
beitungsmaschine im Sport-
zentrum Hirslen hat der Stadt-
rat im April einen Kredit von
171000 Franken genehmigt.
Wie der Stadtrat nun mitteilt,
schliesst die Abrechnung mit
172000 Franken ab. (red)

Neuer Fischereiaufseher
fürMettmenhaslisee
Niederhasli Der Gemeinderat hat
Mischa Biefer aus Niederhasli
zum neuen Fischereiaufseher
Mettmenhaslisee ernannt. Er
übernimmt das Amt per 1. Janu-
ar 2020 von Thomas Anton Jag-
gi. Mit der Amtsübergabe wird
auch die Herausgabe vonTages-
patenten angepasst.Neu können
diese bei der Gemeindeverwal-
tung, Bereich Sicherheit, bezo-
gen werden. (red)

Neuer Stellenleiter
für Ackerbau
Buchs Der seit 1983 alsAckerbau-
stellenleiter tätige Ruedi Schlat-
ter tritt per Ende Dezember von
dieser Funktion zurück. Als
Nachfolger wurde per 1. Januar
2020 Martin Schlatter vom Ge-
meinderat gewählt. (red)

Stadt Kloten
kauft Provisorium
Kloten Der Stadtrat stimmt dem
Kauf des Provisoriums Hinter-
widen mit dem Betrag von
360457 Franken zu. Dieses kön-
ne nun fürweitere geplante Bau-
vorhaben genutzt werden. (red)

Nachrichten

Niederhasli DieGemeindeNieder-
hasli übergibt die Betreuungvon
Asylsuchenden und vorläufig
Aufgenommenen ab kommen-
dem Jahr an dieAsylorganisation
Zürich (AOZ). Seit dem Jahr 2008
leistete dies die ORS Service AG.
Beim Vergleich der beiden ein-
geholten Offerten seien die fi-
nanziellen Angebote «für den
Entscheid ausschlaggebend» ge-
wesen, teilt derGemeinderatmit.
Das Ressort Soziales und Sicher-
heit wird den Übergabeprozess
koordinieren. (red)

AOZ statt ORS
in Niederhasli

«Es istmöglich,
dass wir nach
Eglisau keine
zusätzlichen
Bohrungenmehr
benötigen.»

Philipp Senn
Programmkoordinator Nagra


